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Regierungsrat des Kantons Schwyz

kantonschwyz () Q
a

Beschluss Nr. 209/2016
Schwyz, 8. Méarz 2016 / ah

Uberarbeitung des kantonalen Richtplans
Erlass, Bericht und Vorlage an den Kantonsrat

1. Zusammenfassung

Das teilrevidierte Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700), das in der Volksab-
stimmung vom 3. Marz 2013 angenommen wurde, sowie die revidierte Raumplanungsverordnung
vom 28. Juni 2000 (RPV, SR 700.1) traten am 1. Mai 2014 in Kraft. Im Kanton Schwyz wurde
dem revidierten RPG mit rund 57% der Stimmen zugestimmt. Ziele der revidierten Bestimmun-
gen des RPG sind ein sorgsamer Umgang mit dem Boden und kompakte Siedlungen. Die Sied-
lungen sollen nach innen weiter entwickelt werden, beispielsweise durch verdichtetes Bauen, das
Schliessen von Baullicken oder die Umnutzung von Brachen. Damit sollen der Verbrauch von
Kulturland eingedammt und hohe Kosten fir die Erschliessung vermindert werden. Fir die Um-
setzung der neuen Bundesvorgaben sind die Kantone und Gemeinden verantwortlich. Insbesonde-
re die Kantone sind gefordert in ihren Richtplanen aufzuzeigen, wie die Entwicklung nach innen
erfolgen wird. Sie missen zudem sicherstellen, dass ihre Bauzonen dem voraussichtlichen Bedarf
der nachsten flinfzehn Jahre entsprechen. Innert fiinf Jahren muss diese Richtplanrevision berei-
nigt und vom Bundesrat genehmigt sein.

Weiter sind die Kantone angehalten, bei Einzonungen fiir den Ausgleich der entstehenden Pla-
nungsvorteile mindestens 20% des Mehrwerts abzuschopfen. Fiir die Umsetzung der Mehr-
wertabgabe wird parallel zum Richtplan das Planungs- und Baugesetz vom 14. Mai 1987 (PBG,
SRSZ 400.100) angepasst. Solange der kantonale Richtplan durch den Bundesrat nicht geneh-
migt ist und die notwendigen Anpassungen im PBG erfolgt sind, gilt das Bauzonenmoratorium
und es dirfen keine neuen Bauzonen genehmigt werden. Der Regierungsrat ist bestrebt, das
Bauzonenmoratorium méglichst kurz zu halten und hat die Anpassungen des kantonalen Richt-
plans und des PBG an das neue Bundesrecht friihzeitig an die Hand genommen.

Der Aufbau und die Gliederung des (iberarbeiteten Richtplans richten sich nach den geltenden
Vorschriften des Bundes und den entsprechenden technischen Richtlinien zur Bauzonendimen-
sionierung. Der Richtplan besteht aus Richtplantext und Richtplankarte. Ergdnzend wurde ein
Erlauterungs- und Grundlagenbericht erarbeitet. Gemass Bundesrecht ist der Richtplan fir die
Behorden verbindlich und bedarf zu diesem Zweck der Genehmigung durch den Bundesrat (Art. 9
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und 11 RPG). Keine Rechtsverbindlichkeit erlangt der Bericht mit den Erlauterungen und Grund-
lagen.

Der Regierungsrat hat die Richtplananpassung zum Anlass genommen auch eine formale Uberar-
beitung des Richtplans an die Hand zu nehmen und die Richtplanstruktur zu optimieren. Die
heute separaten regionalen Richtplanergédnzungen und die generellen Grundsatze werden zu ei-
nem gemeinsamen Richtplan (Text und Karte) zusammengefiihrt. Der Kanton Schwyz geht davon
aus, dass er mit der vorliegenden Richtplaniiberarbeitung und dem ebenfalls in Revision befindli-
chen PBG die Anforderungen des revidierten RPG flr eine Genehmigung nach Art. 38a Abs. 2
RPG erfillt. Gemass Art. 10 Abs. 3 RPV kann der Kanton seinen Richtplan dem Bund zur Vorpri-
fung unterbreiten. Der Bund kommt im Vorprifungsbericht vom 1. Mérz 2016 zum Schluss, dass
der Kanton Schwyz mit dem Uberarbeiteten Richtplan lber eine gute und sorgféltig erarbeitete
Grundlage verfiigt.

Die Arbeiten zur Anpassung des Richtplans erfolgten in einem breit abgestitzten partizipativen
Prozess unter Einbezug der Eingemeindebezirke und Gemeinden. In mehreren Schritten wurden
die Behorden (iber den Stand der Arbeiten informiert und die Eingaben der behérdlichen Ver-
nehmlassungen soweit méglich und sinnvoll in den Richtplan eingearbeitet. Neben der behdrdli-
chen Mitwirkung wurde flr den angepassten Richtplan eine 6ffentliche Mitwirkung durchgefihrt.
Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat Bericht und Vorlage des Uberarbeiteten kantona-
len Richtplans. Gemass § 8 PBG nimmt der Kantonsrat vom Richtplan und von den Grundlagen
Kenntnis. Danach wird der Richtplan dem Bundesrat zur Genehmigung eingereicht.

2. Auftrag und gesetzliche Vorgaben

Das teilrevidierte RPG verlangt von den Kantonen eine starkere Steuerung der Siedlungsentwick-
lung durch die Vorgaben in den kantonalen Richtplanen. Das RPG sieht vor, dass die Richtplane
auch Lage und Grésse des Siedlungsgebiets festlegen, die Abstimmung zwischen Verkehrsinfra-
strukturen und Siedlungen regeln und aufzeigen, wie das Ziel einer Siedlungsentwicklung nach
Innen im Kanton erreicht werden kann. Fiir die Anpassung ihrer kantonalen Richtplane wurde den
Kantonen ein Zeitraum von finf Jahren gegeben. Bis die Anpassungen der Richtplane vorgenom-
men und durch den Bundesrat genehmigt sind, diirfen die Bauzonenflachen insgesamt nicht ver-
grossert werden (Bauzonenmoratorium). Hat der Kanton nach Ablauf der Frist noch keinen ge-
nehmigten Richtplan, sind gemass den Ubergangsbestimmungen zum revidierten RPG im Kanton
keine Einzonungen mehr moglich.

Mit Beschluss Nr. 654 vom 13. August 2013 beauftragte der Regierungsrat das Volkswirtschafts-
departement (VD), die Arbeiten zur Anpassung des kantonalen Richtplans an die neuen Bundes-
anforderungen an die Hand zu nehmen.

Das Bundesrecht regelt Mindestinhalt und Form des kantonalen Richtplans, das kantonale Recht
bestimmt Zustandigkeiten und Verfahren.

2.1 Mindestinhalt und Form des Richtplans

Das RPG unterscheidet zwischen Grundlagen (Art. 6 RPG) und Richtplan (Art. 8 RPG). Die
Grundlagen geben Aufschluss iber den Stand der rechtskraftigen Planungen. Der Richtplan —
bestehend aus Karte und Text — zeigt, wie sich der Kanton raumlich entwickeln soll (sog. Raum-
entwicklungsstrategie), wie die Planungen von Bund, Kantonen und Gemeinden im Hinblick auf
die anzustrebende raumliche Entwicklung aufeinander abgestimmt werden und in welcher zeitli-
chen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfiillen. Kantonale Richt-
pléane bedirfen der Genehmigung des Bundesrates (Art. 11 Abs. 1 RPG). Sie sind fir die Behor-
den verbindlich (Art. 11 Abs. 2 RPG), nicht aber fir jedermann.
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2.2 Zustandigkeit und Verfahren

Das PBG trifft iber den Mindestinhalt und die Form des Richtplanes keine ergdnzenden Festle-
gungen. Es ordnet jedoch Zustandigkeiten und Verfahren und bestimmt, wie die Gemeinden und
andere Trager raumwirksamer Aufgaben bei der Richtplanerarbeitung mitwirken (§§ 5 bis 9 PBG).
Insbesondere legt das kantonale Recht fest, dass der Regierungsrat den Richtplan erlasst (§ 9
Abs. 1 PBG). Das kantonale Recht legt auch fest, dass die Uberarbeitung des kantonalen Richt-
planes in zwei Stufen zu erfolgen habe: Das behérdliche Mitwirkungsverfahren (§ 6 PBG) und das
offentliche Mitwirkungsverfahren (§ 7 PBG). Die zustandige Kommission des Kantonsrates beglei-
tet die Richtplanung und erstattet dem Kantonsrat Bericht (§ 8 Abs. 3 PBG).

Der Bund hat im Zuge der Revision des Raumplanungsgesetzes zudem seinen Leitfaden fiir die
kantonale Richtplanung erganzt und eine technische Richtlinie zu den Bauzonen erlassen. Die in
dieser Richtlinie dargestellte Methode ist massgebend flr die Zusammenarbeit zwischen dem
Bund und den Kantonen zum Thema Bauzonen, insbesondere beziiglich der gesamten Grosse der
Bauzonen im Kanton. Fir die Verteilung der Bauzonen innerhalb des Kantons auf die Gemeinden
spielt die Methode keine Rolle; die Methodenwahl obliegt den Kantonen. Gemass den Berech-
nungen des Bundes hat der Kanton Schwyz keine zu grossen Bauzonen. Die Auslastung der be-
stehenden Bauzonen ist (iber den ganzen Kanton gesehen bei rund 101%, was keine Auszonun-
gen in den Gemeinden des Kantons Schwyz notwendig macht. Teilweise sind die Bauzonenreser-
ven aber aufgrund des neuen Bundesrechts in einzelnen landlichen Gemeinden eher zu gross
dimensioniert und die Gemeinden sind angehalten, die Bauzonendimensionierung bei der nach-
sten Nutzungsplanrevision zu Uberprifen.

Der Ablauf der Richtplaniiberarbeitung erfolgte nach den Vorgaben des kantonalen Rechts in zwei
Schritten, einerseits das behoérdliche Mitwirkungsverfahren und anderseits das 6ffentliche Mitwir-
kungsverfahren. Parallel zur 6ffentlichen Mitwirkung wurde der Richtplanentwurf dem Bund zur
Vorpriifung unterbreitet.

3. Wesentliche Inhalte der Richtplananpassung
3.1 Allgemeines

Dieses Kapitel beinhaltet allgemeine Vorgaben des Richtplans (Aufgabe, Aufbau, Ablauf u.a.).
Neu eingefligt wurde auch das kinftig notwendige Monitoring / Controlling, welches die Grundla-
ge flr die vierjahrliche Berichterstattung zuhanden des Bundesrates bilden wird. Zudem ist ge-
mass den Anforderungen des Bundes neu auch eine Nachhaltigkeitsbeurteilung von grésseren
raumwirksamen Vorhaben auf Richtplanstufe vorgesehen.

3.2 Raumentwicklungsstrategie (RES)

Gemass dem revidierten Raumplanungsgesetz wurde dieses neue zentrale Element erstmalig er-
stellt und wird durch seine Integration in den Richtplan auch behd&rdenverbindlich. Die RES er-
setzt die bisherigen Grundziige der Raumordnung. Sie bildet den (ibergeordneten Rahmen fiir die
verschiedenen Sachthemen. Aufgrund der neuen Bundesvorgaben setzt sie allerdings das
Schwergewicht auf das Thema Besiedlung, wo sie (im Gegensatz zu anderen Sachbereichen) da-
her auch detailliertere Aussagen machen muss. Kerninhalt der RES sind die neu definierten
Raumtypen fir Siedlung und Landschaft. Insbesondere die Siedlungsraumtypen (urban, periur-
ban, landlich) bilden eine wichtige Basis, die es den Planungsbehérden von Kanton und Gemein-
den erlaubt, raumlich differenzierte Strategien zur Siedlungsentwicklung vorzusehen.



Anhang 6

3.3 Besiedlung

Dieses Thema wurde vollumfanglich neu strukturiert und formuliert. Die Zentrenstruktur baut auf
dem Leitbild von 1992 auf und wurde neu mit drei lokalen Zentren erganzt. Gemass den neuen
Bundesvorgaben werden Wachstum, Grdsse und Verteilung des voraussichtlich langfristig (bis
2040) bendtigten Siedlungsgebiets sowie Vorgaben fiir eine hochwertige Siedlungsentwicklung
nach innen geregelt. Fiir die Wohn- und Mischnutzungen sind die Vorgaben praziser, als bei-
spielsweise fir die Arbeits- oder weitere Nutzungen (6ffentliche Nutzungen, touristische Nutzun-
gen). Ergdnzend dazu werden fir verschiedene Bereiche wichtige Entwicklungsschwerpunkte aus
gesamtkantonaler Sicht festgelegt (Arbeiten, Bahnhofsgebiete, Tourismus). Dabei wurde insbe-
sondere auch auf eine regional abgestimmte Verteilung geachtet.

Die beiden Gemeinden Riemenstalden und Innerthal werden verpflichtet, innerhalb von zehn Jah-
ren eine flachendeckende RPG-konforme Nutzungsplanung zu erstellen.

Die Gberkommunale Zusammenarbeit soll dort wo raumplanerisch sinnvoll gestarkt werden, in-
dem insbesondere die bewahrten kommunalen Richtplane (oder vergleichbare Instrumente) kiinf-
tig als wichtige strategische Planungen eingesetzt werden.

3.4 Verkehr

Das Thema Verkehr wurde zusammen mit den zustandigen kantonalen Fachstellen prioritar einer
Aktualisierung unterzogen. Dabei wurden die bereits bekannten Vorhaben auf ihre Belassung im
Richtplan bzw. ihren Planungsstand hin Gberprift. Fir die verschiedenen Verkehrsthemen wurden
zudem Grundsatze formuliert. Diese dienen als Grundlage fir die zurzeit vom Baudepartement
(BD) in Erarbeitung befindende Gesamtverkehrsstrategie.

Eine umfassendere Uberarbeitung des Richtplanthemas Verkehr wird bei Vorliegen der Gesamt-
verkehrsstrategie anstehen. Aus diesem Grund wurden in der Richtplananpassung nur neue Infra-
strukturvorhaben aufgenommen, wo dies aufgrund ihres heutigen Planungsstands auch zweck-
massig ist.

3.5 Landschaft

Das Thema Landschaft wurde in der Richtplananpassung zusammen mit den zustandigen kanto-
nalen Fachstellen prioritér einer Aktualisierung unterzogen. Erwahnenswert sind hierbei folgende
Elemente:

— Die Siedlungstrenngiirtel wurden in der Mitwirkung intensiv diskutiert. Es wurde entschieden,
diese in ihrer heutigen Form beizubehalten und im Richtplan keine Anderungen zum giiltigen
Richtplan vorzunehmen.

— Die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflachen (FFF) fir Siedlungsvorhaben ist im Richtplan
praziser geregelt.

3.6 Weitere Raumnutzungen

Das Thema Weitere Raumnutzungen wurde zusammen mit den zusténdigen kantonalen Fachstel-

len prioritar einer Aktualisierung unterzogen. Erwadhnenswert sind hierbei folgende Elemente:

— Fur die Festlegung eines Durchgangsstandortes fiir Fahrende im Richtplan wurde — auf Forde-
rung des Bundes im Vorpriifungsbericht — eine Frist von fiinf Jahren festgelegt.

— Die Abbau- und Deponiestandorte wurden nur punktuell aktualisiert. Eine umfassende Nach-
fihrung dieser Kapitel erfolgt bei Vorliegen der jeweiligen kantonalen Konzeptgrundlagen die
derzeit beim Umweltdepartement (UD) in Erarbeitung sind.
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3.7 Richtplankarte

Infolge der Zusammenfiihrung der ehemals regionalen Richtplanerganzungen verfligt der Kanton
Schwyz nun Uber eine flachendeckende Richtplankarte (in zwei Teilen Nord und Siid). Sie bein-
haltet einerseits die Inhalte zur Ausgangslage wie auch jene Richtplanvorhaben, die raumlich
lokalisierbar sind. Die Inhaltstruktur wurde jener des Richtplantextes angepasst.

Erwahnenswert ist die Darstellung des Siedlungsgebietes im Richtplan. Zwar wird das Siedlungs-
gebiet raumlich relativ prazis dargestellt, die Darstellung entspricht aber auch kiinftig nicht einer
parzellenscharfen Abgrenzung. Eine solche wird auch weiterhin erst in der kommunalen Nut-
zungsplanung vorgenommen. Zudem haben die Gemeinden laut Richtplan die Méglichkeit, das
Siedlungsgebiet in der Nutzungsplanung unter Beachtung gewisser Kriterien anders anzuordnen.

4. Ablauf der Richtplananpassung
4.1 Behordliche Mitwirkung

Mit Beschluss Nr. 505 vom 13. Mai 2014 nahm der Regierungsrat vom Entwurf der RES zu-
stimmend Kenntnis, erméachtigte das VD mit der Uberarbeitung des kantonalen Richtplans fortzu-
fahren und die behérdliche Mitwirkung in Form von regionalen Foren mit den Gemeinden durch-
zufihren. Im August und September 2014 wurden sodann die Gemeinden Uber den Stand der
Arbeiten zur RES und die Uberarbeitung des kantonalen Richtplans informiert. In der Folge konn-
ten sich die Gemeinden bis Ende Oktober 2014 zum Entwurf der RES &aussern. Parallel dazu hat
das VD das Thema Siedlung fiir die Uberarbeitung des Richtplans weiter konkretisiert. Insbeson-
dere wurden Grundlagen fiir die Gesprache mit den Gemeinden zur Festlegung des Siedlungsge-
biets im Richtplan erarbeitet. Im Januar und Februar 2015 fanden mit allen 28 Gemeinden
Fachgesprache statt, die tber eine RPG-konforme Nutzungsplanung verfiigen. Mit den beiden
Gemeinden Innerthal und Riemenstalden wurde im Frihjahr 2015 direkt der Entwurf des ent-
sprechenden Objektsblatts im Richtplan besprochen.

Sowohl die Grundprinzipien der RES mit den Leitsatzen und Raumtypen sowie die neuen Richt-
planvorgaben (insbesondere zum Thema Besiedlung) wurden von den Gemeinden im Grundsatz
beflirwortet. Konkrete Anderungsantrage seitens der Gemeindebehdrden konnten grossmehrheit-
lich berlicksichtigt werden. Ein entsprechender separater Vernehmlassungsbericht wurde erstellt
und den Gemeinden zur Kenntnis gebracht. Zudem wurde die kantonsratliche Kommission fir
Raumplanung, Umwelt und Verkehr (RUVKO) anlasslich der Sitzung vom 26. Juni 2015 Uber das
Ergebnis der behérdlichen Mitwirkung informiert.

Auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen war bei der Erarbeitung des Richtplanent-

wurfs gewahrleistet. Der Kanton Schwyz ist Teil des Metropolitanraums Zirich (Metropolitankon-
ferenz) und partizipiert am Metro-ROK (Raumkonzept fiir den Metropolitanraum Zirich) und an

zwei kantonsibergreifenden Agglomerationsprogrammen (Agglo Luzern und Agglo Obersee). Vor

diesem Hintergrund wurden die konzeptionellen Grundziige der Raumentwicklung Uber die Kan-
tonsgrenzen hinweg ausgetauscht und aufeinander abgestimmt.

Der Entwurf der RES wurde mit der Direktorin des Bundesamtes fiir Raumentwicklung (ARE) be-
sprochen. Damit wurde gewabhrleistet, dass die Vorgaben des Bundes (Raumkonzept Schweiz und
das neue Bundesrecht) mit den aufwandigen Arbeiten beim Kanton und den Gemeinden erfiillt
werden und eine Genehmigung des angepassten Richtplans durch den Bund zeitnah méglich
wird.
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4.2 Offentlicher Mitwirkungsprozess

Der Regierungsrat hat den Entwurf der Richtplananpassung fiir die 6ffentliche Mitwirkung am

18. August 2015 (RRB Nr. 773/2015) verabschiedet. Der Richtplanentwurf samt den Grundla-
gen und Erlauterungen wurde vom 28. August bis zum 26. Oktober 2015 6ffentlich aufgelegt
und den Behérden, den Parteien und Verbanden und der interessierten Offentlichkeit zur Stel-
lungnahme zugestellt. Mit drei Informationsveranstaltungen im September 2015 in Schwyz, Ein-
siedeln und Galgenen wurde der Richtplanentwurf der Offentlichkeit vorgestellt. Parallel zum
offentlichen Mitwirkungsverfahren erfolgte die Vorprifung durch den Bund und die Einholung der
Stellungnahmen der Nachbarkantone.

4.3 Ubersicht der Eingaben

Die 6ffentliche Mitwirkung stiess auf ein reges Interesse. Innert Frist wurden 238 Eingaben, ver-
teil auf 182 Mitwirkende eingereicht. Davon entfielen auf:

— Bezirke und Gemeinden 20
— Nachbarkantone 7
— Parteien 9
— Verbande / Organisationen / Gerichte 35
— Betriebe / Unternehmen 44
— Bevdlkerung 66
— Nachbargemeinden 1

Mit den Eingaben der 6ffentlichen Mitwirkung wurden insgesamt rund 1400 Antrage, Einwen-
dungen, Anregungen formuliert. Thematisch sind rund 1000 unterschiedliche Antrage eingereicht
worden. Inhaltlich verteilen sich die Antrage folgendermassen auf die Richtplanthemen wie un-
tenstehende Abbildung verdeutlicht.

Streichung; 75

RES 14.3% Unterstitzung;
T 43
Besiedlung # 3p.9%

Verkehr . 21.8%

X Sonstige; 51
Allgemeines 2.1% ﬁ

Natur und Landschaft — 12.7%
Weitere Raumnutzungen . 13.0%

Diverses 0.2%

0% 10% 20% 30% 40%

4.4 Eingaben Bezirke und Gemeinden

Die Gemeinden wurden bereits vor der &ffentlichen Mitwirkung mit drei Forumsrunden zur aktiven
Mitarbeit an der Richtplananpassung eingeladen. Von den 30 Schwyzer Eingemeindenbezirken
und Gemeinden haben sich 20 auch an der 6ffentlichen Mitwirkung beteiligt und weitere Einga-



Anhang 6

ben zum Richtplanentwurf gemacht. Insbesondere die Siedlungsentwicklung wurde noch einmal
thematisiert. 10 Gemeinden (8 in den Bezirken Hofe und March sowie Bezirk Kissnacht und
Gemeinde Arth) wiinschten ein héheres jahrliches Wachstum als das im Richtplan zugrunde ge-
legte Wachstumsszenario hoch des Bundesamtes fiir Statistik (BFS) fiir den Kanton Schwyz fir
die Jahre 2010-2035. Der Regierungsrat hat sich bereits zu Beginn der Richtplananpassung fiir
ein moderates zukiinftiges Wachstum ausgesprochen. Das zukiinftige Wachstum von Einwohnern
und Beschaftigten muss aber insgesamt verkraftbar sein und zur allgemeinen Wohlfahrt beitra-
gen. Insbesondere sind mit dem zukiinftigen Bevélkerungs- und Beschaftigtenwachstum die not-
wendigen Infrastrukturen auf Strasse und Schiene bereit zu stellen. Fiir die Neuansiedlung von
Betrieben und Arbeitsplatzen wurden fir den landlichen Raum grdssere Spielrdume gewlinscht,
was im Richtplan entsprechend berlcksichtigt wurde.

Von mehreren Gemeinden wurde vorgeschlagen, auf eine kartografische Festsetzung des Sied-
lungsgebiets in der Richtplankarte zugunsten von quantitativen kommunalen Flachenkontingen-
ten zu verzichten. Die kartografische Festsetzung hat allerdings den grossen Vorteil, dass damit
erste raumliche Abstimmungen vorgenommen werden kdnnen (z.B. wird der Konflikt mit den
Fruchtfolgeflachen bereits auf kantonaler Stufe einer ersten Interessenabwagung zugunsten der
Siedlungsentwicklung unterzogen). Ohne diese Darstellungsmethode miissten samtliche Abstim-
mungsverfahren auf kommunaler Stufe in den Ortsplanungen erfolgen. Da der Kanton diese Me-
thode der kartografischen Darstellung des Siedlungsgebiets bereits im bestehenden Richtplan
anwendet und damit bislang sehr gute Erfahrungen gemacht hat, wird eine Abkehr von der be-
wahrten Methode als nicht zielfiihrend beurteilt.

Die verlangte Verbindung der Tourismusschwerpunkte im Raum Sattel/Hoch-Ybrig kann zum heu-
tigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden. Hier miissen vorgangig die notwendigen Grundlagen-
und Projektstudien erstellt werden und es braucht fiir einen Ausbau von Infrastrukturen eine spa-
tere Richtplanerganzung.

In der vierten Forumsrunde mit den Gemeinden im Januar 2016 wurden die oben aufgefiihrten
Aspekte noch einmal diskutiert. Mit der Aussicht, dass der Richtplan in vier Jahren ohnehin
Gberprift und in Teilbereichen angepasst wird, nimmt der Regierungsrat zur Kenntnis, dass die
Gemeinden mit dem vorliegenden Richtplanentwurf und den darin formulierten Beschliissen
grossmehrheitlich einverstanden sind.

4.5 Eingaben Nachbarkantone

Alle umliegenden Kantone haben sich zum Richtplanentwurf vernehmen lassen. Die Anliegen
betreffen in den meisten Fallen punktuelle Abstimmungshinweise in den an den jeweiligen Kan-
ton angrenzenden Gebieten. Im Einzelnen kénnen folgende Hinweise hervorgehoben werden:

— ZUrich: Der Kanton Zirich regt an, das Siedlungswachstum und die Siedlungsverdichtung
noch starker auf die Bahnhaltestellen zu lenken und auch die Verdichtungsziele héher anzu-
setzen. Kritisch hinterfragt wird die Ausweitung der Arbeitsplatzgebiete, weil hier entspre-
chende Auswirkungen auf den Kanton Ziirich beflirchtet werden (Verkehrszunahme).

— Zug: Der Kanton Zug regt an, bei den Planungen im Raum Fann (ESP-A, Verkehrsinfrastruktu-
ren allgemein) generell miteinbezogen werden.

— Luzern (sowie Gemeinde Udligenswil): Die Entwicklungspotenziale im Arbeitsgebiet Haltikon
werden kritisch hinterfragt (verkehrliche Auswirkungen auf Luzerner Seite).

— Nidwalden: Es wurden keine speziellen Hinweise gemacht.

— Uri: Eine Abstimmung ist insbesondere beim Vorhaben ,,Wasserstollen Hiribach* sicherzu-
stellen.

— Glarus: Im Gebiet der Linthebene sind kiinftige Vorhaben gemeinsam abzustimmen (z.B. auch
grossere Energievorhaben wie Wind- oder Solarzentralen).



Anhang 6

— St. Gallen: Die Abstimmung mit dem Agglomerationsprogramm Obersee ist sicherzustellen,
insbesondere bezilglich der Siedlungspotenziale (Dichteziele, Verdichtungsgebiete u.a.).

Insgesamt wurde der Richtplanentwurf von den Nachbarkantonen begriisst. Die punktuellen Fein-
abstimmungen konnten bei der Uberarbeitung des Richtplans beriicksichtigt werden.

4.6 Eingaben Parteien

Die Parteien haben ausfiihrliche Stellungnahmen erarbeitet und zahlreiche Antrage gestellt. Ins-
besondere die Formulierung der Leitsatze der RES wurden intensiv behandelt. Die Wachstumsfra-
ge wurde erwartungsgemass unterschiedlich beurteilt: Es wurden sowohl héhere (FDP, GLP fir
urbanen/perirubanen Raum) wie auch niedrigere Wachstumsannahmen flir den Richtplan (SP,
Grlne, GLP fir landlichen Raum) vorgeschlagen.

Dariiber hinaus wurden noch folgende wichtigeren Hinweise angebracht (nicht abschliessend):

— CVP: Fir Einsiedeln ist ebenfalls ein Entwicklungsschwerpunkt (ESP) vorzusehen.

— CVP-Schwyz: Es fehlen griffige Instrumente gegen die Baulandhortung.

— FDP / FDP Ingenbohl: Es fehlt an einer Vision, es wird zu sehr am Status Quo festgehalten.
Die Entwicklungsmoglichkeiten sollen generell starker gedffnet werden.

— GLP: Diverse Vorbehalte zu Strassenausbauvorhaben wie auch zu Hochspannungsleitungen.
Es fehlt an einer Vision, es wird zu sehr am Status Quo festgehalten.

— Grine: Es bestehen bereits heute genligend Reserven fiir das Siedlungswachstum. Fir die
Siedlungsentwicklung sind héhere 6V-Giteklassen zu fordern. Diverse Vorbehalte zu Strassen-
ausbauvorhaben.

— SP/ SP-Schwyz: Auch fir den landlichen Raum sind klare Verdichtungsziele festzulegen. Fir
die Siedlungsentwicklung sind héhere 6V-Glteklassen zu fordern. Diverse Vorbehalte zu
Strassenausbauvorhaben. Die Siedlungstrenngiirtel sind zu erganzen und zu préazisieren. Auf
den Fruchtfolgeflachen (FFF) sind keine SEG festzulegen.

— SVP: Der Richtplan enthalt zu viele Lenkungsmassnahmen. Die Verdichtungspotenziale sind
nicht so hoch wie angenommen.

Erwartungsgemass liegen die politischen Ansichten zu den Festlegungen teilweise diametral aus-
einander. Der Richtplan positioniert sich hier ziemlich klar in einem Mittelbereich zwischen die-
sen verschiedenen Anliegen und gewahrleistet ein moderates Wachstum an Einwohnern und Be-
schaftigten bei gleichzeitiger verbesserter Steuerung des Siedlungswachstums an die raumplane-
risch sinnvollen Orte.

4.7 Eingaben Verbande / Organisationen / Gerichte

Eingaben zum Richtplanentwurf wurden von verschiedenen Organisationen gemacht. Neben
Schutzorganisationen (Stiftung Landschaftsschutz, Landschaftsschutzverband Vierwaldstattersee,
Schwyzer Heimatschutz, Schwyzer Umweltrat u.a.) haben auch zahlreiche Interessensgruppen
und Koérperschaften Eingaben gemacht (z.B. Bauernvereinigungen, Energieverbund Einsiedeln,
Espace Mobilité, Hauseigentiimerverband, Genossamen/Korporationen, VCS, Verein Pferd und
Umwelt u.a.).

Die verschiedenen Schutzorganisationen vertraten Anliegen, die auf eine reduzierte Siedlungs-
entwicklung und einen weitergehenden Schutz der natilrlichen Ressourcen zielen. Die verschie-
denen Interessensgruppen ihrerseits haben teils konkrete Anderungsvorschlage fiir den Richtpla-
nentwurf eingeben. Kritisch beurteilt wurde in einer Eingabe das kiinftige Siedlungswachstum im
Raum Hoéfe / March. Es wurde auch mehrmals angeregt, zuerst die fehlenden Grundlagen (insb.
Gesamtverkehrsstrategie) zu erstellen und dann erst den Richtplan zu iberarbeiten.
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Verwaltungs- und Kantonsgericht hatten keine speziellen Hinweise zum Richtplanentwurf einge-
bracht.

Nach Auswertung der Eingaben der Verbadnde, Organisationen und Gerichte nimmt der Regie-
rungsrat zur Kenntnis, dass der Richtplan mit den neuen Festlegungen einen tragfahigen Kom-
promiss darstellt, der sowohl den Anforderungen des neuen Bundesrechts zum Schutz des Kultur-
landes und der Einddmmung des Siedlungswachstums als auch der wirtschaftlichen Entwicklung
des Kantons ausreichend Rechnung tragt.

4.8 Eingaben Betriebe / Unternehmen

Von Betrieben und Unternehmen sind ebenfalls zahlreiche Stellungnahmen zum Richtplanent-
wurf eingegangen. Ein Grossteil stammt aus dem Bau- und Immobiliengewerbe (Kiesabbaubetrie-
be, Immobilienfirmen u.a.), Verkehrsbetriebe (SBB, PostAuto Schweiz, Bahnbetriebe u.a.) sowie
einzelne Gewerbebetriebe. Insbesondere die Frage nach den Abbau- und Deponiestandorten wur-
de vom Baugewerbe aktiv eingebracht.

Der Richtplan wurde in seiner Grundausrichtung nicht in Frage gestellt. Wo méglich und sinnvoll
wurden punktuelle Anpassungen vorgenommen.

4.9 Eingaben Bevolkerung

Die Antrage aus der Bevdlkerung befassten sich vornehmlich mit Einzelvorhaben, welche nach
Meinung der Mitwirkenden im Richtplan Aufnahme finden sollten. Es wurden hauptsachlich Be-
gehren um Aufnahme von Siedlungserweiterungsgebieten (SEG) und Entlassung aus dem Peri-
meter der FFF gestellt. Ferner wurde auch beantragt, die Vorgaben zur Siedlungsentwicklung zu
scharfen (z.B. keine Inanspruchnahme von FFF, strengere Siedlungstrenngirtel) oder im Gegen-
zug zu lockern, da zu starke Eingriffe in das Eigentum verbunden seien.

Der Richtplan wurde in seiner Grundausrichtung nicht in Frage gestellt. Wo mdglich und sinnvoll
und vertretbar wurden punktuelle Anpassungen vorgenommen.

5. Vorpriifung Bund

Mit Schreiben vom 27. August 2015 hat das VD den Richtplanentwurf dem Bund zur Vorprifung
unterbreitet. Der Vorpriifungsbericht des Bundesamtes fiir Raumentwicklung (ARE) erfolgte mit
Datum vom 1. Marz 2016 (der provisorische Bericht lag bereits am 5. Februar 2016 vor). Der
Bund hat grundsatzlich positiv zum Richtplanentwurf Stellung bezogen. Insbesondere betrachtet
er die RES und die Umsetzung im Kapitel Besiedlung als geeignet zur Erflllung der Anforderun-
gen des revidierten Raumplanungsgesetzes. Der Bund begriisst ferner die Anpassung der Richt-
planstruktur auf einen gesamtheitlichen Richtplan fiir den ganzen Kanton (Text und Karte).

Der Richtplan konnte hinsichtlich des Richtplanerlasses durch den Regierungsrat praktisch in
allen Punkten gemass dem Vorprifungsbericht des Bundes angepasst bzw. prazisiert werden.
Dies betrifft vor allem Anpassungen der Koordinationsstande verschiedener Vorhaben in den Be-
reichen Besiedlung. Zusatzlich wurden die Auftrage an die nachgelagerten Planungen wo nétig
erganzt. Da auch die wenigen Genehmigungsvorbehalte des Vorpriifungsberichts im Richtplan
eingearbeitet wurden, kann eine zeitnahe Genehmigung der Richtplananpassung durch den Bun-
desrat erwartet werden.
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6. Erwagungen

6.1 Richtplan als Instrument

Der Richtplan dient dem Regierungsrat als strategisches Fiihrungsinstrument fiir die raumliche
Entwicklung. Mit dem Richtplan sollen glinstige Rahmenbedingungen fiir eine nachhaltige Ent-
wicklung des Kantons und der Gemeinden geschaffen werden und mittels einer zielgerichteten
Koordination die Realisierung einzelner Vorhaben beglinstigt werden. Der Richtplan ist fiir die
Behdrden aller Stufen verbindlich. Vorhaben mit finanziellen Folgen sind dem jeweiligen finanz-
kompetenten Organ zu unterbreiten. Im Richtplan sind die Handlungsspielrdume der nachgeord-
neten Behdrden so gross wie moglich zu belassen. Dort wo dies im Ubergeordneten Gesamtinter-
esse nicht moglich ist werden die Handlungsspielrdume verbindlich abgegrenzt. Behdrdenver-
bindlich sind die im Richtplan grau hinterlegten Beschliisse und die Inhalte der Richtplankarte.
Fir die Bevolkerung stellt der Richtplan eine Orientierungshilfe dar, welche die beabsichtigte
raumliche Entwicklung des Kantons aufzeigt.

6.2 Ablauf der Richtplananpassung

Die Richtplananpassung erfolgte nach den Vorgaben des kantonalen Rechts in zwei Schritten,
einerseits das behdrdliche Mitwirkungsverfahren und andererseits das 6ffentliche Mitwirkungsver-
fahren. Der Entwurf der Richtplananpassung lag vom 28. August bis 26. Oktober 2015 6ffentlich
auf. Die Bevolkerung wurde zur Mitwirkung eingeladen, dazu wurden die Richtplandokumente auf
den Gemeindekanzleien aufgelegt, im Internet veréffentlicht und ein gut lesbare Broschiire zur
Richtplananpassung publiziert (Auflage 5000 Exemplare, zur Abgabe an die interessierte Bevol-
kerung). Wahrend der 6ffentlichen Auflage fanden in Schwyz, Galgenen und Einsiedeln 6ffentli-
che Veranstaltungen mit Podiumsdiskussionen statt. In Verbindung mit den verschiedenen Veran-
staltungen wurden der Bevolkerung Hintergriinde und Zusammenhéange der raumlichen Entwick-
lung des Kantons vermittelt und das Instrument des kantonalen Richtplans erldutert. Zum Ablauf
der Richtplananpassung ergaben sich keine Vorbehalte. Der Regierungsrat stellt fest, dass der
Ablauf des Richtplanprozesses die Vorgaben des (ibergeordneten wie kantonalen Rechts erfiillt.

6.3 Inhalt der Richtplananpassung

Der Regierungsrat ist bestrebt das Bauzonenmoratorium aufgrund des revidierten Raumplanungs-
gesetzes flir den Kanton Schwyz méglichst kurz zu halten. Deshalb hat er dem VD friihzeitig den
Auftrag zur Anpassung des Richtplans an die neuen Bundesanforderungen erteilt. Die Richt-
plananpassung wurde vor diesem Hintergrund hauptsachlich auf die RES und das Thema Besied-
lung beschrankt. Gleichzeitig wurde die Richtplananpassung genutzt, um die bestehende Richt-
planstruktur zu optimieren. Die heute separaten regionalen Richtplanergédnzungen und die gene-
rellen Grundséatze werden zu einem gemeinsamen Richtplan (Text und Karte) zusammengefihrt.
Neben der kompletten Neuformulierung des Kapitels Besiedlung werden auch die (ibrigen The-
men mit der Richtplananpassung der tatsachlichen Situation entsprechend nachgefiihrt und teil-
weise erganzt.

6.4 Ergebnisse des Mitwirkungsprozesses

Die Richtplananpassung ist sowohl im behdérdlichen wie im 6ffentlichen Mitwirkungsverfahren auf
ein grosses Interesse gestossen. Von der Moglichkeit zur Mitwirkung machten Bezirke, Gemein-

den, Nachbarkantone, Korporationen, politische Parteien, Organisationen, Unternehmen und Pri-
vatpersonen Gebrauch. Das Mitwirkungsverfahren hat damit seinen Zweck erfiillt. Dies zeigte sich
einerseits in der grossen Anzahl von Rickmeldungen und andererseits bei den Inhalten der Anlie-
gen die eingegangen sind. Die Richtplananpassung mit der RES (Leitsatze und Raumtypen) und

den neuen Festlegungen im Kapitel Besiedlung werden grossmehrheitlich unterstiitzt. Dort wo es
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im Gesamtinteresse moglich war, wurde der Richtplan entsprechend den Eingaben angepasst und
erganzt. Die Informationsveranstaltungen in den Regionen wurden rege besucht und zeugen
deshalb vom grossen Interesse der Bevdlkerung an den Inhalten des Richtplans. Gemaéss Art. 11
Abs. 1 RPG setzt die Genehmigung der kantonalen Richtplane und ihrer Anpassungen durch den
Bundesrat unter anderem voraus, dass die raumwirksamen Aufgaben der Nachbarkantone sachge-
recht berlicksichtigt werden. Im Rahmen der 6ffentlichen Anhérung und Mitwirkung wurden die
Nachbarkantone durch den Kanton zur Stellungnahme eingeladen. Die Eingaben der Nachbarkan-
tone konnten im Richtplan beriicksichtigt werden.

6.5 Vorprifung durch den Bund

Das VD hat die Richtplananpassung am 27. August 2015 dem Bundesamt fir Raumentwicklung
(ARE) zur Vorprifung eingereicht. Das Instrument der Vorpriifung ist nicht naher geregelt, doch
soll damit der Kanton auf allfallige Mangel und Licken aufmerksam gemacht werden, die einer
spateren Genehmigung entgegen stehen kénnten. Der Bund klart mit der Vorpriifung, ob der
Richtplanentwurf mit dem materiellen Bundesrecht insgesamt im Einklang steht. Der Vorpri-
fungsbericht des ARE vom 1. Méarz 2016 zeigt, dass der Richtplanentwurf des Kantons Schwyz
die Anforderungen des neuen Bundesrechts erfiillt und eine gute und sorgfaltig ausgearbeitete
Grundlage im Siedlungsbereich darstellt. Soweit mdglich und sinnvoll wurden die Riickmeldun-
gen des Bundes bereits in den Richtplanentwurf eingearbeitet. Es ist somit davon auszugehen,
dass der Richtplan des Kantons Schwyz vom Bundesrat genehmigt werden kann.

Beschluss des Regierungsrates

1. Vom Grundlagenbericht, den Erlduterungen zur Richtplaniberarbeitung 2016 sowie
dem Ergebnis der 6ffentlichen Mitwirkung und der Vorpriifung beim Bund wird zustimmend
Kenntnis genommen.

2. Die Richtplaniberarbeitung 2016 wird gestitzt auf § 50 Abs. 1 und 3 der Geschafts-
ordnung fiir den Kantonsrat des Kantons Schwyz und gestitzt auf § 8 Abs. 2 des Planungs- und
Baugesetzes dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme unterbreitet.

3. Zustellung: Mitglieder des Kantonsrates; Bezirke und Gemeinden.

4. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Departemen-
te; Sekretariat des Kantonsrates; Amt fiir Raumentwicklung (unter Riickgabe der Akten).

Im Namen des Regierungsrates:

Andreas Barraud, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

-11 -



	1. Zusammenfassung
	2. Auftrag und gesetzliche Vorgaben
	2.1 Mindestinhalt und Form des Richtplans
	2.2 Zuständigkeit und Verfahren

	3. Wesentliche Inhalte der Richtplananpassung
	3.1 Allgemeines
	3.2 Raumentwicklungsstrategie (RES)
	3.3 Besiedlung
	3.4 Verkehr
	3.5 Landschaft
	3.6 Weitere Raumnutzungen
	3.7 Richtplankarte

	4. Ablauf der Richtplananpassung
	4.1 Behördliche Mitwirkung
	4.2 Öffentlicher Mitwirkungsprozess
	4.3 Übersicht der Eingaben
	4.4 Eingaben Bezirke und Gemeinden
	4.5 Eingaben Nachbarkantone
	4.6 Eingaben Parteien
	4.7 Eingaben Verbände / Organisationen / Gerichte
	4.8 Eingaben Betriebe / Unternehmen
	4.9 Eingaben Bevölkerung

	5. Vorprüfung Bund
	6. Erwägungen
	6.1 Richtplan als Instrument
	6.2 Ablauf der Richtplananpassung
	6.3 Inhalt der Richtplananpassung
	6.4 Ergebnisse des Mitwirkungsprozesses
	6.5 Vorprüfung durch den Bund


